
669,1 Mio.
Euro beträgt das Projektvolumen der 
ÖBB inkl. Partner über die gesamte Dauer 
der aktuell laufenden 68 Projekte.2

4,2 Mio. t 
CO2 ersparen die ÖBB Österreichs 
Umwelt durch ihre Verkehrsdienst­
leistungen mit Bahn und Bus. Damit 
sind die ÖBB im Bereich Mobilität 
das größte Klimaschutzunter­
nehmen des Landes.

8.462 
weibliche Mitarbeiterinnen waren 
2025 bei den ÖBB beschäftigt (Stand 
31.12.2025). Damit liegt die aktuelle 
Frauenquote der ÖBB bei 17,5 % 
und ist im Vergleich zum Vorjahr um 
0,4 Prozentpunkte gestiegen.

Highlights 2025

Nachhaltigkeitskennzahlen

Key-Facts & Figures – Konzernkennzahlen zur Nachhaltigkeit
2025 2024

Wirtschaftskennzahlen

Bilanzsumme in Mio. Euro 46.876 44.168

Bruttoinvestitionen in Mio. Euro 5.015 5.421

Gesamterträge in Mio. Euro 9.676 8.997

Leistungskennzahlen

Reisende in Mio. 559 552

Nettotonnen in Mio. Tonnen 78,7 79,9

Gesamtbruttotonnenkilometer in Mio. 86.063,0 82.605,5

F&E-Projektvolumen ÖBB Anteil in Mio. Euro1 87,5² 43

Umweltkennzahlen

CO2eq-Ersparnis durch ÖBB Verkehrsleistungen (Bahn und Bus) in Österreich in Mio. Tonnen 4,2 4,2

Treibhausgasemissionen im Bereich Mobilität Österreich (Scope 1 und 2) – marktbasiert, CO2eq in t 208.690 211.759

Treibhausgasemissionen im Bereich Gebäude in Österreich (Scope 1 und 2) – marktbasiert, CO2eq in t 40.020 41.747

CO2-Ausstoß in g/Pkm – Personentransport Schiene in Österreich 4,32 4,66

CO2-Ausstoß in g/Pkm – Personentransport Postbus in Österreich 55,8 55,1

CO2-Ausstoß in g/tkm – Gütertransport Schiene in Österreich 3,09 3,11
Gesamte Treibhausgasemissionen der ÖBB in Mio. Tonnen  
(In- und Ausland, Scope 1, 2 und 3 – marktbasiert, Beschaffung: Scope 3.1 und 3.2 monetär bewertet) 3,21 3,43

Gesamter Energieverbrauch der ÖBB in Gigawattstunden (In- und Ausland, alle Energieträger, exklusive Externe) 3.769 3.687

Gefährliche Abfälle in Tsd. Tonnen 30 28

Nicht gefährliche Abfälle in Tsd. Tonnen 3.209 3.478

Gesamtgewicht der verwendeten Produkte und Materialien in Tsd. Tonnen 2.876 3.329
Gewicht der verwendeten, wiederverwendeten oder recycelten sekundären Komponenten,  
Produkte und Materialien in Tsd. Tonnen 31 27

Sozialkennzahlen

Mitarbeiter:innen in Köpfe 48.249 47.484

        davon Lehrlinge in Köpfe 2.145 1.964

Frauenquote in Prozent 17,5 17,1

Betrieblicher Sicherheitsindex (BSX) 68,0 61,9

Arbeitsunfallrate (Unfälle pro 1.000 Mitarbeiter:innen)3 15,14 17,2

¹ Gesamte Laufzeit der aktuellen Projekte.
² Steigerung zufolge Start des Europäischen F&E-Programms „Europe´s Rail Joint Undertaking“ (Laufzeit 2023 bis 2031).
³ �Arbeitsunfallrate: Arbeitsunfälle > 3 Tage von ÖBB Mitarbeiter:innen in Österreich und Mitarbeiter:innen externer Unternehmen, die über Leasing- 

verträge angestellt sind, bezogen auf 1.000 Mitarbeiter:innen (im ÖBB Konzern als Kennzahl „Arbeitssicherheitsindex ASX“ kommuniziert).
4 �Die Entwicklung verweist auf wirksame Präventionsmaßnahmen, eine stärkere Sicherheitsfokussierung in den operativen Einheiten  

und eine insgesamt stabilisierte Sicherheitsperformance.

MEHR dazu im 

Lagebericht ab Seite 
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Bestätigungsvermerk* 

Bericht zum Konzernabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Konzernabschluss der Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft, Wien, 
und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern), bestehend aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2025, der Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und 
der Konzerngeldflussrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Konzernanhang, geprüft. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues 
Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2025 sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme 
des Konzerns für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den vom International Accounting 
Standards Board (IASB) herausgegebenen IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 
zusätzlichen Anforderungen des § 245a UGB. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing 
(ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind vom Konzern unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen 
alle Informationen im Geschäftsbericht, ausgenommen den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den 
Bestätigungsvermerk. Der Geschäftsbericht wird uns voraussichtlich nach dem Datum dieses Bestätigungsvermerks zur 
Verfügung gestellt. 

Unser Prüfungsurteil zum Konzernabschluss erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen, und wir werden keine 
Art der Zusicherung darauf geben. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen 
Informationen zu lesen, sobald sie vorhanden sind, und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche 
Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 
anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses für den Konzernabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses und dafür, dass dieser in 
Übereinstimmung mit den IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den zusätzlichen 
Anforderungen des § 245a UGB ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, 
um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder den Konzern zu 
liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Alternative dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns. 
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung 
der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der 
Grundlage dieses Konzernabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 

	 Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern im Konzernabschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

	 Wir gewinnen ein Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns abzugeben. 

	 Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung 
und damit zusammenhängende Angaben. 

	 Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr des Konzerns von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur 
Folge haben. 

	 Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, 
dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

	 Wir planen die Konzernabschlussprüfung und führen sie durch, um ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu 
den Finanzinformationen der Einheiten oder Geschäftsbereiche innerhalb des Konzerns zu erlangen als Grundlage für 
die Bildung eines Prüfungsurteils zum Konzernabschluss. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung 
und Durchsicht der für Zwecke der Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten. Wir tragen die 
Alleinverantwortung für unser Prüfungsurteil. 

Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche 
Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus. 
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Bericht zum Konzernlagebericht 

Der Konzernlagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er 
mit dem Konzernabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 

Zu der im Konzernlagebericht enthaltenen nichtfinanziellen Erklärung (Kapitel E. Nichtfinanzielle Erklärung) ist es unsere 
Verantwortlichkeit zu prüfen, ob sie aufgestellt wurde, sie zu lesen und dabei zu würdigen, ob diese sonstigen Informationen 
wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnisse 
aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen. 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Konzernlageberichts 
durchgeführt. 

Urteil 

Nach unserer Beurteilung ist der Konzernlagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt worden 
und steht in Einklang mit dem Konzernabschluss. 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Konzernabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Verständnisses 
über den Konzern und sein Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Konzernlagebericht nicht festgestellt. 

 

Wien, am 16. März 2026 

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	  Mag. Christoph Harreither eh	 Mag. (FH) Rosemarie König eh		

  Wirtschaftsprüfer		  Wirtschaftsprüferin			 

* �Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Konzernabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns 
bestätigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und 
vollständigen Konzernabschluss samt Konzernlagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281  
Abs 2 UGB zu beachten. 
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Bericht über die unabhängige Prüfung  
der konsolidierten nichtfinanziellen Berichterstattung 2025

Wir haben eine Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit der im Konzernlagebericht im Abschnitt „Nichtfinanzielle 
Erklärung“ enthaltenen konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung der Österreichischen Bundesbahnen-Holding 
Aktiengesellschaft (nachfolgend „Gesellschaft“ oder „Konzern“) für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr 
durchgeführt. 

Zusammenfassende Beurteilung mit begrenzter Zusicherung 

Auf Grundlage unserer durchgeführten Prüfungshandlungen und der von uns erlangten Nachweise sind uns keine 
Sachverhalte bekanntgeworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die im Konzernlagebericht im Abschnitt 
„Nichtfinanzielle Erklärung“ enthaltene konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung nicht in allen wesentlichen Belangen mit 
den Anforderungen des § 267a UGB übereinstimmt, einschließlich 

	der Einhaltung der Anforderungen an die Berichterstattung gemäß Art. 8 der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 
(in der Folge EU-Taxonomie-VO), sowie 

	der Übereinstimmung mit den Standards für die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung („European Sustainability 
Reporting Standards“, in der Folge ESRS), 

	der Übereinstimmung des durchgeführten Verfahrens zur Ermittlung von Informationen, über die nach den ESRS zu 
berichten ist (in der Folge „Verfahren zur Wesentlichkeitsanalyse“), mit der Beschreibung des Unternehmens in der 
Angabe zu IRO-1 gemäß ESRS 2. 

Grundlage für die zusammenfassende Beurteilung 

Wir haben unsere Prüfung mit begrenzter Sicherheit unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu 
sonstigen Prüfungen und ergänzender Stellungnahmen sowie des für derartige Aufträge geltenden International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE 3000 Revised) durchgeführt. Die Prüfungshandlungen bei einer Prüfung zur Erlangung einer 
begrenzten Sicherheit unterscheiden sich in Art und Zeitpunkt von denen einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden 
Sicherheit und sind in ihrem Umfang geringer. Folglich ist das Maß an Sicherheit, das bei einer Prüfung zur Erlangung einer 
begrenzten Sicherheit erreicht wird, wesentlich geringer als bei einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit. 

Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Prüfers 
der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung“ unseres Zusicherungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von der Österreichischen Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Unser Prüfungsbetrieb wendet ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem an, einschließlich dokumentierter Richtlinien 
und Verfahren zur Einhaltung ethischer Anforderungen, professioneller Standards sowie geltender gesetzlicher und 
regulatorischer Anforderungen. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Zusicherungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere zusammenfassende Beurteilung zu diesem Datum zu dienen. 
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Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle 
Informationen im Konzernabschluss, im Konzernlagebericht und im Geschäftsbericht 2025, ausgenommen die konsolidierte 
nichtfinanzielle Erklärung und unseren Zusicherungsvermerk. 

Unsere zusammenfassende Beurteilung über die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung erstreckt sich nicht auf diese 
sonstigen Informationen, und wir werden dazu keine Art der Zusicherung geben. Im Zusammenhang mit unserer Prüfung 
der nichtfinanziellen Erklärung haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 
oder zu unseren bei der Prüfung mit begrenzter Sicherheit erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich 
falsch dargestellt erscheinen. Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass 
eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich, ein Verfahren zur Wesentlichkeitsanalyse zu entwickeln und umzusetzen und 
dieses Verfahren in der Angabe zu IRO-1 gemäß ESRS 2 darzustellen. Diese Verantwortlichkeit umfasst: 

	die Erlangung eines Verständnisses der Rahmenbedingungen, in dem die Aktivitäten und Geschäftsbeziehungen des 
Konzerns stattfinden, und die Erlangung eines Verständnisses für die davon betroffenen Interessengruppen, 

	die Identifizierung der tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen (sowohl negativ als auch positiv), im Zusammen-
hang mit Nachhaltigkeitsaspekten, sowie der Risiken und Chancen, die sich kurz-, mittel- oder langfristig auf die Ver-
mögens-, Finanz und Ertragslage, den Zugang zu Finanzmitteln oder die Kapitalkosten des Konzerns auswirken oder 
vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass sie sich auswirken könnten, 

	die Beurteilung der Wesentlichkeit der identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeitsaspekten durch Auswahl und Anwendung geeigneter Schätz- und Schwellenwerte, und 

	das Treffen von Annahmen und Schätzungen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind. 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind außerdem für die Aufstellung einer konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung verantwortlich, 
die alle durch das Verfahren identifizierten Informationen gemäß den geltenden Anforderungen und Standards enthält, 
einschließlich: 

	der Einhaltung der Anforderungen des § 267a UGB und 

	die Aufnahme von Angaben in die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung in Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie-
VO, sowie 

	der Einhaltung der ESRS 

 
Diese Verantwortlichkeit umfasst weiters 

	die Gestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung interner Kontrollen, die die gesetzlichen Vertreter als relevant 
erachten, um die Aufstellung einer konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 

	die Auswahl und Anwendung geeigneter Methoden zur konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung sowie das Treffen 
von Annahmen und Schätzungen zu einzelnen Nachhaltigkeitsangaben, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind. 

Der Prüfungsausschuss ist für die Überwachung des Verfahrens zur Wesentlichkeitsanalyse und der Erstellung der 
konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung verantwortlich. 
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Inhärente Einschränkungen bei der Erstellung der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 

Bei der Berichterstattung über zukunftsgerichtete Informationen ist das Unternehmen verpflichtet, diese zukunftsgerichteten 
Informationen auf der Grundlage offengelegter Annahmen über Ereignisse, die in der Zukunft eintreten könnten, sowie 
möglicher zukünftiger Maßnahmen des Unternehmens zu erstellen. Das tatsächliche Ergebnis wird wahrscheinlich anders 
ausfallen, da erwartete Ereignisse häufig nicht wie angenommen eintreten. 

Bei der Festlegung der Angaben gemäß EU-Taxonomie-VO sind die gesetzlichen Vertreter verpflichtet, unbestimmte 
Rechtsbegriffe auszulegen. Unbestimmte Rechtsbegriffe können unterschiedlich ausgelegt werden, auch hinsichtlich der 
Rechtskonformität ihrer Auslegung, und unterliegen dementsprechend Unsicherheiten. 

Verantwortlichkeiten des Prüfers der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 

Unsere Ziele sind die Planung und Durchführung einer Prüfung, um begrenzte Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 
konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung gemäß den Anforderungen des §267a UGB, sowie die Berichterstattung nach 
der EU-Taxonomie-VO und die Berichterstattung gemäß den Anforderungen der ESRS, einschließlich dem Verfahren 
zur Wesentlichkeitsanalyse, frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist, sei es aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, und darüber einen Vermerk zu erstellen, der unsere zusammenfassende Beurteilung enthält. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von 
ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf Grundlage dieser konsolidierten 
nichtfinanziellen Erklärung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Während der gesamten Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Unsere Verantwortlichkeit in Bezug auf die Prüfung der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung betreffend das Verfahren 
zur Wesentlichkeitsanalyse umfasst: 

	die Durchführung von risikobezogenen Prüfungshandlungen einschließlich der Erlangung eines Verständnisses der 
internen Kontrollen, die für den Auftrag relevant sind, um Risiken zu identifizieren, die dazu führen, dass das Verfah-
ren nicht den geltenden Anforderungen der ESRS entspricht, jedoch nicht zum Zweck der Abgabe einer zusammen
fassenden Beurteilung hinsichtlich der Wirksamkeit dieses Verfahrens, und 

	die Entwicklung und Durchführung von Prüfungshandlungen zur Bewertung, ob das Verfahren mit der Beschreibung 
des Unternehmens in der Angabe zu IRO-1 gemäß ESRS 2 übereinstimmt. 

Zu unseren weiteren Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Prüfung mit begrenzter Sicherheit der konsolidierten 
nichtfinanziellen Erklärung gehören 

	die Durchführung von risikobezogenen Prüfungshandlungen einschließlich der Erlangung eines Verständnisses der in-
ternen Kontrollen, die für den Auftrag relevant sind, um Darstellungen zu identifizieren, bei denen es wahrscheinlicher 
zu wesentlichen falschen Angaben kommt, sei es aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, jedoch nicht 
mit dem Ziel, eine zusammenfassende Beurteilung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Unternehmens 
abzugeben, und 

	die Entwicklung und Durchführung von Prüfungshandlungen bezogen auf Angaben in der konsolidierten nichtfinan-
ziellen Erklärung, bei denen wesentliche falsche Darstellungen wahrscheinlicher sind. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern 
resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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Zusammenfassung der durchgeführten Arbeiten 

Eine Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit erfordert die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von 
Nachweisen über die konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung. 

Die Art, der Zeitpunkt und der Umfang der ausgewählten Prüfungshandlungen hängen von professionellem Ermessen 
ab, einschließlich der Identifizierung von Angaben in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung bei denen wesentliche 
falsche Darstellungen auftreten können, sei es aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtum. 

Bei der Durchführung unserer Prüfung zur begrenzten Sicherheit in Bezug auf das Verfahren zur Wesentlichkeitsanalyse sind 
wir wie folgt vorgegangen: 

	 Wir gewinnen ein Verständnis des Verfahrens, indem wir 

–	 Erhebungen durchführen, um die Quellen der von den gesetzlichen Vertretern verwendeten Informa
tionen zu verstehen (z.B. Einbindung von Stakeholdern, Geschäftspläne und Strategiedokumente); und 

–	 eine Durchsicht der unternehmensinternen Verfahrensdokumentation vornehmen. 

	 Wir beurteilen, ob die aus unseren Prüfungshandlungen erlangten Nachweise über die vom Unternehmen implemen-
tierten Verfahren mit der Beschreibung in der Angabe zu IRO-1 gemäß ESRS 2 übereinstimmen. 

	 Wir beurteilen, ob alle durch das Verfahren zur Ermittlung der in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung erhal-
tenen Informationen in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung aufgenommen wurden. 

 
Bei der Durchführung unserer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit in Bezug auf die konsolidierte nichtfinanzielle 
Erklärung sind wir wie folgt vorgegangen: 

	 Wir beurteilen, ob die Struktur und die Darstellung der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung im Einklang mit den 
ESRS stehen. 

	 Wir führen Befragungen des relevanten Personals und analytische Prüfungshandlungen zu ausgewählten Dar
stellungen in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung durch. 

	 Wir führen stichprobenartige aussagebezogen Prüfungshandlungen zu ausgewählten Darstellungen in der konsoli-
dierten nichtfinanziellen Erklärung durch. 

	 Wir gleichen ausgewählte Angaben der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung mit den entsprechenden Angaben 
im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht ab. 

	 Wir erlangen Nachweise über die dargestellten Methoden zur Entwicklung von Schätzungen und zukunftsgerichteten 
Informationen. 

	 Wir erlangen ein Verständnis des Verfahrens zur Identifizierung taxonomiefähiger und taxonomiekonformer Wirt-
schaftsaktivitäten und zur Erstellung der entsprechenden Angaben in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung. 

	 Wir erheben, ob die Anforderungen des § 267a UGB angemessen adressiert wurden. 

	 Wir überprüfen, ob die Voraussetzungen, für die in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung mittels Verweises 
aufgenommenen Angaben die Bedingungen gemäß ESRS 1 erfüllen. 

	 Wir überprüfen Sustainable-Finance-Framework-Kennzahlen ausgewählter Tochtergesellschaften der ÖBB-Holding 
AG, welche in der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung 2025 offengelegt werden. Die Prüfung umfasst aus-
schließlich Angaben für das Geschäftsjahr 2025. 
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Abgrenzung zum Leistungsumfang: 

	 Vorjahreszahlen wurden grundsätzlich keiner Prüfung unterzogen, es sei denn, dies ist für Plausibilitätsverprobungen 
erforderlich. 

	 Die Prüfung zukunftsbezogener Angaben ist nicht Gegenstand unseres Auftrags. 

	 Zahlen, die aus externen Studien entnommen werden, werden nicht geprüft. Es wird lediglich die korrekte Übernah-
me der relevanten Angaben und Daten in die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung überprüft. 

	 Die im Rahmen der Jahres- oder Konzernabschlussprüfung geprüften finanziellen Leistungsindikatoren und Aussagen, 
sowie Informationen aus dem Corporate Governance Bericht und der Risikoberichterstattung werden von uns keiner 
weiteren Prüfung unterzogen. 

Haftungsbeschränkung und Veröffentlichung 

Bei der Prüfung mit begrenzter Sicherheit der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung handelt es sich um eine freiwillige 
Prüfung. 

Diesen Zusicherungsvermerk erstatten wir auf Grundlage des mit dem Auftraggeber geschlossenen Prüfungsvertrags, dem 
auch mit Wirkung gegenüber Dritten die beigelegten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe 
(AAB 2018) zugrunde liegen. 

Hinsichtlich unserer Verantwortlichkeit und Haftung aus dem Auftragsverhältnis gilt Punkt 7 der AAB 2018. Wir haften nur 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt unsere Ersatzpflicht höchstens das Zehnfache 
der Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017, 
das sind insgesamt EUR 726.730. Der Lauf der Verjährungsfrist bestimmt sich nach Punkt 7. Abs. 4 AAB 2018. 

Der Zusicherungsvermerk über die Prüfung darf ausschließlich zusammen mit der im Konzernlagebericht im Abschnitt 
“Nichtfinanzielle Erklärung“ enthaltenen konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung und nur in vollständiger und ungekürzter 
Form Dritten zugänglich gemacht werden. Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse der Gesellschaft 
erstellt wird, bildet er keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche dritter 
Personen können daher daraus nicht abgeleitet werden. 

 

Wien, am 16. März 2026 

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	 Mag. (FH) Rosemarie König eh	 ppa. Susanna Gross, MA eh		

Wirtschaftsprüferin		  Wirtschaftsprüferin			 
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AVB	� Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstverhältnisse bei den Österreichischen 
Bundesbahnen

BCC	 ÖBB-Business Competence Center GmbH
BIP	 Bruttoinlandsprodukt
BMF 	 Bundesministerium für Finanzen 
BMIMI (bis 2024: BMK)	� Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur  

(bis 2024: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation  
und Technologie)

BTkm	� Bruttotonnenkilometer (= Frachtgewicht + Eigengewicht des Wagenzuges × Zugkilometer)
BVAEB	 Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 

CBL 	 Cross-Border-Leasing
CER	 Community of European Railway
CO

2	 Kohlendioxid
COSO	� Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission

Definitivstellung	� „Mitarbeiter:innen mit Definitivstellung“ sind ÖBB Angestellte, die den „Allgemeinen 
Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen“ (AVB) 
unterliegen, vor dem 01.01.1995 eingetreten und aufgrund der Bestimmungen der 
AVB unkündbar sind. Im hier gebräuchlichen Sinne werden unter dem Begriff auch die 
ehemaligen Postbusbeamt:innen beim Postbus verstanden.

EBIT	� Earnings before Interest and Taxes. Das EBIT entspricht dem Betriebsergebnis  
(ohne Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen)  
der Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung.

EBITDA	 = EBIT + Abschreibungen
EBIT-Marge	 = EBIT ∕ Gesamterträge
EBT	 Earnings before Taxes
Eigenkapitalquote	 = Eigenkapital / Gesamtkapital
Eigenkapitalrentabilität	 = EBT ∕ Eigenkapital
EMTN	 European Medium Term Note
EP	 Europäisches Parlament
ETCS	 European Train Control System
EUR	 Euro
EVU	 Eisenbahnverkehrsunternehmen
EZB	 Europäische Zentralbank

F&E 	 Forschung und Entwicklung
Free Cashflow	� = Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit + Cashflow aus der Investitionstätigkeit
FTE	 Vollzeitäquivalent (Full Time Equivalent) 

Gesamterträge pro Mitarbeiter:in	 = Gesamterträge / durchschnittliche Mitarbeiter:innenanzahl (Köpfe)
Gesamtkapitalrentabilität 	 = EBIT ∕ Gesamtkapital 
GRI	 Global Reporting Initiative 
GWh	 Gigawattstunde 
GWL	 Gemeinwirtschaftliche Leistung 

Hbf	 Hauptbahnhof
HR 	 Personalwesen (Human Resources)

Glossar
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IASB	� International Accounting Standards Board 
IFAC 	 International Federation of Accounts 
IFRS / IAS	 International Financial Accounting Standards 
IFRIC 	 International Financial Reporting Interpretations Committee 
IKS 	 Internes Kontrollsystem 
INFRA 	 ÖBB-Infrastruktur AG
ISAs	 International Standards on Auditing
ISL	 Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
ISO	� Internationale Organisation für Normung  

(International Organization for Standardization)

km	 Kilometer

Mio.	 Millionen
Mrd.	 Milliarden

NACE-Code 	 Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft
Net Debt 	 = Verzinsliches Fremdkapital − verzinsliches Vermögen
Net Gearing 	 = Net Debt ∕ Eigenkapital

OeNB	 Oesterreichische Nationalbank 

Personalintensität	 = Personalaufwand / Gesamterträge 
Pkm 	� Personenkilometer (= beförderte Personen × gefahrene Kilometer)
PV 	� ÖBB-Personenverkehr AG

Railjet	 Fernverkehrszug der ÖBB
RCC	 Rail Cargo Carrier
RCG	 Rail Cargo Group
RCO	 Rail Cargo Operator
ROCE	 = EBIT ∕ Capital Employed
rd.	 rund
RWI	 Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Sachanlagendeckungsgrad	� = Eigenkapital ∕ Sachanlagevermögen 
Sachanlagendeckungsgrad II	� = (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) ∕ Sachanlagevermögen
Sachanlagenintensität 	 = Sachanlagevermögen ∕ Gesamtvermögen 
SCHIG 	 Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft 
SIC 	 Standards Interpretation Committee 

TEUR	 Tausend Euro
t	 Tonnen
tkm	 Tonnenkilometer (= beförderte Tonnen × gefahrene Kilometer)
Traktion 	 Antrieb von Zügen 
TS 	 ÖBB-Technische Services-GmbH

USD	 United States Dollar
UVP	 Umweltverträglichkeitsprüfung

Vj	 Vorjahr

WIFO	 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 
Working Capital	� = Vorräte (exkl. Verwertungsobjekte und geleistete Anzahlungen auf Bestellungen)  

+ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  
− Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Zkm	 Zugkilometer
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19,7 Mrd. Euro
Infrastrukturinvestitionen 
2025–2030. Im Auftrag des 
Bundes haben die ÖBB 2025 
rund 3,2 Mrd. Euro in modernste 
und leistungsfähige Bahn
infrastruktur investiert. 

6,1 Mrd. Euro
Investitionen Flotte
Insgesamt investieren die ÖBB 
bis 2030 mehr als 6,1 Mrd. Euro 
in den Ausbau und die 
Modernisierung ihrer Flotte. 

559 Mio.
Fahrgäste haben 2025  
die Mobilitätsdienste der  
ÖBB genutzt, davon waren 
300,9 Mio. in Zügen des 
Nahverkehrs, 46,7 Mio. im 
Fernverkehr und 211,5 Mio.  
mit dem Bus unterwegs.

78,7 Mio. t
Güter hat die Rail Cargo Group 
(RCG) im Jahr 2025 transportiert. 
Dafür ist die RCG in 18 Ländern 
präsent, in 14 davon in 
Eigentraktion.

48.249
Mitarbeiter:innen waren 
2025 bei den ÖBB beschäftigt, 
davon 2.145 Lehrlinge in 
Ausbildung (Stand 31.12.2025).  

https://unsereoebb.at



